
 

  

3. Satzung zur Änderung der  
Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 

Stadt Heiligenhafen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), des § 45 des Straßen- und 

Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), der §§ 1, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig- Holstein (KAG) in den derzeit gültigen 

Fassungen und § 7 der Satzung über die Straßenreinigung vom 02.10.2013 wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2018 folgende Satzung erlassen: 

 
 
 

§ 1 

§ 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

Die jährliche Reinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge 1,60 €. 
 
 

§ 2 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
 
Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten 

(Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) in der jeweils gültigen Fassung aus Datenbeständen, die der 

Stadt aus den Grundsteuerakten des jeweils zu veranlagenden Grundstücks und die Anschrift des 

Grundstückseigentümers oder der Grundstückseigentümerin, aus den beim Grundbuchamt 

geführten Grundbüchern, aus den beim Katasteramt geführten Liegenschaftskatastern, aus 

Datenbeständen, die der Stadt Heiligenhafen aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 

nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind, aus den beim 

Einwohnermeldeamt geführten Personendaten sowie Meldedateien und den bei der unteren 

Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten zulässig: 

 

a) Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümerin 

b) Künftige Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümerin 

c) Grundbuchbezeichnung 

d) Eigentumsverhältnisse 

e) Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümer, 

Grundstückseigentümerin 

f) Abmessungen der jeweils zu veranlagenden Grundstücke 

 

Soweit die Veranlagung zur Gebühr nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, dürfen auch 

weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten für Zwecke der 

Gebührenerhebung nach Maßgabe der Bestimmungen des LDSG nach dieser Satzung erhoben, 

verwendet oder weiterverarbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 



 

  

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
 
 

Ausgefertigt: 
 

Heiligenhafen, den   20.12.2018 

 

Stadt Heiligenhafen 

Der Bürgermeister 
In Vertretung: 

                 (Siegel) 
gez. Folkert Loose 

 
(Folkert Loose) 

                                                                    Erster Stadtrat 


